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für den Kreis Usingen.
Mint wöchentlichS-mal : Dienstag », Donnerstag»
ich kamStagS mit den wöchentlichen Freibeilagen
ÄnftrierteS EonntagSblatt " und . De» Landmann»
f Wochenblatt".

-Ö

Druck und Verlag von
R. Wagner '» Buchdruckerei in Ufingen.

Schriftleitung : Richard Wagner.

Fernsprecher Nr. 21.

Bezugspreis : Durch die Post bezogen vierteljährlich
1,50 Mk. (außerdem 34 Pfennige Bestellgeld.) Im
Verlage für den Monat 45 Pfg . — Einrückungsgebühr;
Anzeigen 20 Pfg ., Reklamen 40 Pfg . die Garmoudzeile.
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i 135. Donnerstag, den9. November 1916. 51. Jahrgang.
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Amtlicher Teil.
Kettabgabe bei Hausschlachtungen.

Ilm eine genügende ErnShrung der
»er Herstellung von Munition und
tgem Kriegsbedarf beschäftigte«
ier insbesondere auch hinfichtlich
ichender Fettverforgung stcherzu^
hat der Herr Generalfetdmarschall

!- invenburg angeregt , daß jeder
»Wirt und Nichtlandwirt , dem die

»is zur Schlachtung eines
ines erteilt wird , die Berpflich-

auferlegt werde » möge , von dieser
tschlachtung eine bestimmte Menge
Irischem Speck ohne Schwarte oder

>lz für die Munitionsarbeiter so»
argen Entgelt  zur Verfügung
illen.

halte e» für selbstverständlich, daß die-
denen der große Vorteil der Hausschlach.
gestattet werden kann, sich zu einer ver-

iimäßig kleinen Abgabe freiwillig entschließen
und daß diejenigen, welche seit 1. 10.

bereits hausgeschlachtet haben, ebenfalls
glich da» geforderte Fett zur Verfügung stellen
>r bei Schweinen von einem Schlachtgewicht

^iu lOO Pfd. U/r Pfd. Schmalz
'- 150 Pfd. 21/* Pfd. Schmalz
i—200 Pfd. 3 Pfd Schmalz

^0- 250 Pfd. und darüber3S/4  Pfd. Schmalz
Al>uder Abgabe von frischem Speck soll abge-
^«erden, dafür aber aurgelaffenes Schmalz
Meferung kommen. Der Preis für dar
schmalz wird hiermit auf 3 Mk. festgesetzt.

^ «suche daher alle diejenigen, die bereit»
^Wachtel haben oder die« künftig tun, da»
** Schlachtgewicht der Schweine» zu bc-
'Quantum Schmalz sofort auf dem Bürger¬
et der Wohnsitzgcmeinde abzuliefern. Die

. ^ rgermeister werden dafür Sorge tragen,
^Schmalz in einem sauberen Behälter(am

steintopf) verpackt und Dienstag« ober
gelegentlich der Butterablieferungen an

^lltfelistclle in Usingen(bei Skrotzki am
übgeliefert wird.

den Behälter ist ein Schild aus Pappe
auf dem

der Ablieferung,
it « Fette» (ohne Behälter),

Vicht de» Behälter« und
de« Behälter», sofern letzterer nicht

^ "»genommen wird,
mn muß.

^ Bn0 hat von der Gemeinde sowohl al«
F •** Kreisfettstelle sofort zu erfolgen.
, Me mich der Erwartung hin, daß e»

^beteiligten al» vaterländische Pflicht an-
«wj' ^ Interesse der Landesverteidigung dies

Trigen gut bezahlte Opfer zu bringen.
Mren Bürgermeister ersuche ich, mir all.

'in Verzeichnis der abgeliefertrn Fett¬

menge unter Angabe der Namen der Ablieferer
einzureichen.

Usingen, den8. November 1916.
Der Königliche Landrat.

Nr. 12707. v. Bezold.

F -tt.
Die Kreisfettstelle befindet sich in der Molkerei

Skrotzky  am hiesigen Bahnhof.
Die Herren Bürgermeister mache ich dafür

verantwortlich, daß die von der Gemeinde in dieser
laufenden Woche abzuliefernde Butter am Freilag,
den 10 d. Ml»., in der Kreiafetlstell« eingebrachtwird.

Hut Versorgung der in den Ueberschußgemeinden
befindlichen Versorgungsberechligten wollen die
Herren Bürgermeister da» für die Genannten be-
nötigte Quantum Butler (90 Gramm für Kopf
und Woche) zurückbehalten und zur Verteilung
bringen.

Dem Ablieferer der an die Kreisfettstelle ge¬
sandten Butter ist eine kurze Bescheinigungüber
die zurückbehaltene Butter zur Aushändigung an
die Kreisfelistklle mitzugeben.

Ich wiederhole, vaß die Menge der abgelieferten
Butter hier genau nachgeprüft wird.

Usingen, den 8. November 1918.
Der Königliche Landrat.

v. Bezold.

Um eine Milchstockung zu verhindern, mache
ich hiermit bekannt, daß die Landwirte(Milch-
Produzenten) bi« zum Erlaß einer„Kreisordnung
über die Regelung von Milch" verpflichtet sind,
ihre bisherigen Kunden bezüglich der Kinder bis zu
6 Jahren, Kranke, Wöchnerinnen, stillende Frauen
und Rekonvaleszenten auch weiterhin mit Milch zu
versorgen, die Versorgung der anderen Kunden aber
nur insoweitc» die Verbutterung gestaltet.

Ufingen, den4. November 1916.
Der Königliche Landrat.

I . V. :
Schönfeld,  Kreissekrelär.

An die Herren Bürgermeister de« Kreise»
mit Ausnahme derjenigen von Usingen, Brand-
oberndorf, Cratzenbach, Eschbach, Laubach, Mauloff,
Neuweilnau, Niederem», Seeienberg, Wilhelmsdorf
und Wüstem».

Die Erledigung de» Schlußsatzes meiner
Verfügung vom 1. Novemberd. I «. Kreisblatt
Nr. 133, betreffend Anzahl der Fettversorgungs¬
berechtigte bringe ich hiermit in Erinnerung.

Ufingen, den7. November 1916.
Der Königliche Landrat.

v. Bezold.

Usingen, den5. November 1916.
Die Herren Bürgermeister wollen mir innerhalb

3 Tagen anzeigen, ob und welche Grundstücke noch
nicht abgeerntet sind.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Der Königliche Landrat.

v. Bezold.

Der Bundesrat hat auf Grund de« § 3 des
Gesetze» über dir Ermächtigung de» BundeSrat«
zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom4. August
1914 (Reichr-Gesetzbl. S . 327) folgende Verord¬
nung erlassen:

1. Der 8 9 Abs. 2 der Bekanntmachung über
untaugliche» Schuhwerk vom 21. Ju»i 1916
(Reichs-Gesetzbl. S . 541) erhält nachstehende
Fassung:

Schuhwerk, da» nachweislich vor dem 10.
Juli 1916  hergest.lll ist und den Vorschriften
de» 8 1 Abs. 1 nicht entspricht, darf bi»
auf weitere» in den Verkehr gebracht werden,
wenne» mit einer entsprechenden Bezeichnung
versehen ist.

2. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der
Verkündung in Kraft.

Berlin, den 19. Oktober 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Dr. Helfferich.

Druckfehlerberichtigung.
In Zeile 1 der Bekanntmachung, betreffend

Aufhebung des 8 1 der Verordnung über die
Höchstpreise für Wolle und Wollwaren usw., vom
23. Oktober 1916 (Reichr-Gesetzbl. S . 1190) ist
statt„8 9" zu setzen„8 6"._

Auf Grund der 88 H , 19 der Bekanntmachung
über die Regelung de» Verkehr» mit Web- , Wirk-
und Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung
vom 10. Juni 1916 (Reichr-Gesetzbl. S . 463)
bringe ich folgendes zur öffentlichen Kenntnis:

8 1
Die Bekanntmachung, betreffend die von der

Regelung de» Verkehr» mit Web-, Wirk- und
Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung aus¬
geschlossenen Gegenstände vom 10. Juni 1916
(Reichs- Gesetzbl. S . 463) nebst den hierzu er¬
lassenen Bekanntmachungen vom 13. Juli 1916
(Reichs- Gesetzbl. S . 693), 7. August 1916(Reichs-
Gesetzbl. S . 923). 21. August 1916 (ReichS-Ge-
setzbl. S . 938) und9. September 1916 (Reichs-
Gesetzbl. S . 1009) werden aufgehoben.

8 2
Die Vorschriften der Bekanntmachung über dir

Regelung de« Verkehr» mit Web«, Wirk- und
Strickwarrn für die bürgerliche Bevölkerung vom
10. Juni 1916 (Reich». Gesetzbl. S . 463) mit
Ausnahme der 88 ?, 8 Abf. 6, 88 10, 14, 15
und 20 finden auf die im nachstehenden Verzeichnis
A (Freiliste) aufgrführten Gegenstände keine An¬
wendung. Als Kleinhandelspreise gelten die nach
der Bekanntmachung über Preisbeschränkung bei
Verkäufen von Web-, Wirk» und Strickwaren vom
30. März 1916 (Reichs-Gesetzbl. S 214) zu-
lässigen Preise.

Den Krankenanstalten und Krankenkassen mit
eigener Verbandstoffniederlageist e» verboten, auf
Grund von Nr. 16 der nachstehenden Verzeichnisse«
A Verbandstoffe ohne Bezugschein zu erwerben.
Die Ausstellung von Bezugsscheinen für sie erfolgt
durch die ReichrbejleidungrstelleAbteilungB für
Anstaltsversorgung auf dem in 8 16 der Bekannt¬
machung über die Regelung de» Verkehr« mit
Web- , Wirk- und Strickwarrn für die bürgerliche
Bevölkerung vom 10. Juli 1916 rorgeschriebeneu



Wege . Die Reichsbekleidungstelle ist berechtigt,
anstelle einer Erteilung von Bezugsscheinen die
unmittelbare Lieferung von Verbandstoffen zu ver-
anlaflen.

Verzeichnis A ( Freiliste ) .
I . Stoffe aus Natur - oder Kunstseide.
3 . Halbseidene Stoffe , sofern Kette oder Schuß

ausschließlich aus Natur - oder Kunstseide besteht.
3 . Alle . Gegenstände , die abgesehen von Futter

und Zutaten ausschließlich aus den unter Nummer
1 und 3 genannten Stoffen hergestellt sind . Für
Strümpfe und Handschuhe gelten jedoch die Be¬
stimmungen unter Nummer 4.

4 . Strümpfe aus Natur - oder Kunstseide.
Halbseidene Strümpfe ; darunter sind nur solche
zu verstehen , die nach der Fläche mindesten « zur
Hälfte aus Natur - oder Kunstseide bestehen . Baum¬
wollene Damen - , Knaben - und Mädchenstrümpfe,
von denen das Dutzendpaar weniger als 450
Gramm wiegt . Baumwollene Herrensocken , von
denen das Dutzendpaar weniger als 350 Gramm
wiegt . Baumwollene Kindersocken bi« zur Größe
8 , von denen das Dutzendpaar weniger als 350
Gramm wiegt . Für durchbrochen gemusterte Strümpfe
ist diese Grenze in jedem Falle um je 50 Gramm
weniger anzunehmen.

Baumwollene Füßlinge (Ersatzfüße ) .
Seidene und halbseidene Handschuhe . Solche

baumwollene gewirkte leichte Sommerhandschuhe
die ausschließlich au » 80er einfach oder feinerem
Garn hergestellt sind . Dagegen find alle ganz
oder teilweise gefütterten oder doppelgearbeiteten
oder geklebten baumwollenen Stoffhandschuhe be¬
zugsscheinpflichtig.

5 . Bänver , Kordeln , Schnüre und Litzen.
Schnürsenkel , Hosenträger und Strumpfbänder.
Gürtel au » Gummiband.

6 . Spitzen und Besatzstickereien.
Wäschestickereien und bemusterte oder bestickte

Tülle , sämtlich nur bi » zu einer Breite von 30
Zentimetern . Tapifferiewaren . Posamentierwaren
für Möbel - und Kterderbesatz , Taschen mit oder
ohne Bügel , Lampenschirme.

Caneva » und glatte Kongreßstoffe sind bezugs¬
scheinpflichtig.

7 . Mützen , Hauben , Hüte und Schleier.
8 . Schirme und Schirmhüllen.
9 . Teppiche , Läuferstoffe , ungefütterte Bettüber¬

decken und abgepaßte farbige Tischdecken.
Matratzen und ferltggefüllte Inlett » Polsterwaren.
Steppdecken sind bezugsscheinpflichtig.
10 . Möbelstoffe mit Ausnahme der Futterstoffe

zu Möbeln und Vorhängen.
G musterte Wandbespannstoffe , Gobelin « und

Gobelinsstoffe.
II . Gardinen und Vorhänge , beide, soweit sie

abgepaßt gewebl sind.
Gemusterte Tüll - und Mullgardinen meterweise.
13 . Velvet » ( baumwollene Sammete ) und solche

halbseidene Sammele , die nicht unier Nummer 3
fallen.

14 . Baumwollene Sttckcreistoffe , baumwollene
gewebte oder gewirkie Spitzenstoffe und baumwoll ne
glate oder gemustert gewebte undichte Kleiderstoffe.

15 Baumwollene bedruckte undichte Kleiderstoffe.
15 » . WachSiuch.
15 b . Alle Gegenstände , die abgesehen von

Futter und Zutaten ausschließlich au « den unter
Nummer 13 . 14 , 15 und 15 » genannten Stoffen
heigestellt sind.

16 . Verbandstoffe und Damenbinden.
O -tbopädische Bandagen.
17 . Konfektionierte genähte Wnßwaren (unge¬

waschen ) , insbesondere Bäffchen , Rüschen , Hals¬
krausen , Jabot «.

19 . Fertig « Frack ». Uniformbesatz.
Militärunisormen , Militärausrüstungsgegenstän-

de (d. h. nur für Militärpersonen verwendbare Gegen¬
stände ) , Wickelgamaschen.

31 . Mit Pelz gefütterte oder überzogene Klei¬
dungsstücke.

Imitierte Pelzgarnituren aus baumwollenem
oder wollenem Plüsch , Krimmer oder Astrachan.

33 . Fertige Säuglingsbekleidung für Kinder
bi» zu einem Jahre.

Gummiunterlagen für Säuglinge.
24 . Korsette , soweit sie am 31 . Oktober 1916

fertiggestelll waren.
26 . Gemusterte weiße Tischzeuge , soweit sie

abgepaßt gewebl sind.
27 . Reise - und Schlafdecken , sofern der Klein-

Handelspreis 50 Mark für das Stück übersteigt.
28 . Kragen und Manschetten , Vorstecker und

Einsätze . Krawatten.
29 . Taschentücher , sofern sie der Fläche nach

zu einm Drittel oder mehr au » Spitzen bestehen.
31 . Schuhwaren.
35 . Gummimäntel und gummierte Badeartikel.

Der Gummierung steht Ersatzgummierung gleich.
36 . Spielwarcn au » Web - , Wirk - und Strick¬

waren , soweit die dazu erforderlichen Stoffe am 2.
September 1916 bereit » zugeschnitlen waren.

37 . Gegenstände , deren Kleinhandelspreis nicht
mehr als 1 Mark für das Stück beträgt , mit Aus¬
nahme von Strümpfen , Handschuhen , Taschentücher
und Scheuertücher . Für Stoffe gilt jedoch die Be-
sttmmung unter Nummer 38 . Von diesen Gegen¬
ständen darf zu gleicher Zeit an dieselbe Person
nicht mehr al » je 1 Stück derselben Ware veräußert
werden.

38 . Stoffe bi» zu Längen von 30 Zentimetern,
sowohl Reste wie vom Stück geschnitten , sofern der
Kleinhandelspreis für diesen Stoffrest oder diese«
abgeschnittene Stoffstück nicht mehr al « 1 Mark
beträgt . Von diesen Stoffresten oder abgeschnittenen
Stoffstücken darf zu gleicher Zeit an dieselbe Person
nicht mehr als je 1 Stück derselben Ware veräußert
werden.

In Fällen , in denen Rabatt auf die Preise
gewährt wird , sind die Preise nach Abzug de»
Rabatt « maßgebend.

All ! nach dem 31 . Oktober 1916 fertigge¬
stellten Korsette müssen vor der Fertigstellung
auf der Innenseite am unteren Rande den
deutlich sichtbaren unauswaschbaren Stempel:

f Nach dem 31 . Oktober 1916 fertiggestellt I
erhalten . Sofort nach Veröffentlichung dieser Be¬
kanntmachung haben sämtliche Fabrikations - Groß-
handels - und Kleinhandelsbetriebe , in denen Kor¬
sette auf Lager sind , eine Aufnahme zu machen , in
der die bei ihnen lagernden Korsette stück- oder
dutzendweise einzutragen find . Da » Aufnahmever-
zeichni» ist mit Datum und Unterschrift des In¬
haber » abzuschließen , sorgsam aufzubewahren und
den UeberwachungSpersonen auf Verlangen vorzu-
legen . Vor Abschluß diese« Aufnahmeoerzeichniffe»
ist der Verkauf von Korsetten verboten . Jede»
verkaufte Korsett ist von dem Aufnahmeverzeichni«
abzuschreiben.

8 3
Bezugsscheine für die in nachstehendem Ver¬

zeichnis ( B) aufgeführten Gegenstände können ohne
Prüfung der Notwendigkeit der Anschaffung erteilt
werden , wenn der Antragsteller durch Vorlegung
einer Abgabebescheinigung einer der von der Reich»
bekleidungrstelle zu bestimmenden Annahmestellen
nachwe st, daß er dieser ein entsprechende » gleich¬
artige « von ihm getragene », noch gebrauchsfähige»
Oberkleidungsstück entgeltlich oder unentgeltlich über¬
lassen hat.

A f einem derartigen Bezugsschein muß das
Ob -ikleidung »stück nach dem Wortlaut de» nach¬
stehenden Verzeichnisse » B mit der dort aufgeführten
Preisgrenze angegeben sein . Gewerbetreibende
dürfen im Kleinh indel und in der Maßschneiderei
gegen derartige Bezugsscheine nur solche in nach-
stehendem Verzeichnis B aufgeführte ObeikleidungS-
stücke veräußern , deren Kleinhandelspreis die dort
aufgeführten Preisgrenzen übersteigt.

Da « Nähere , insbesondere die Beschränkung
der Siückzahl , für die derartige Bezugsscheine au »,
g . stellt werden können , bestimmt die Reichsbeklei¬
dungsstelle.

Als Kleinhandelspreise gelten die nach der Be¬
kanntmachung über PreiSbeschräi kungen bei Ver¬
käufen von Web -, Wirk - und Sinckwar n vom 30.
März 1916 ( ReichS -Gesetzbl . S . 214 ) zulässigen
Preise.

Verzeichnis B
(Bezugsschein gegen « bgahebe

scheinigung)
1. Fertige Herrcnoberkleidung , sofern der

Kleinhandelspreis

für den Rock- und Gehrockanzug . . 150 Mark,
» den Sack - und Sportanzug . . 130 „
„ den Rock und Gehrock . . . 100 „
„ die Sackjacke . 75
„ die Weste . 25 „
„ da » Beinkleid . 35 „
„ den Winterüberzieher . . . . 160 „
„ den Sommerüberzieher . . . 130 „

übersteigt.

3 . Fertige Damenoberkleidung , sofer,, \ rau
Kleinhandelspreis
für den Damenmantel

„ den Backfischwantel
da » Jackenkleid

„ da » Waschkleid
„ die wollene Bluse

13g
110
160

75
40
30
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50 , Dien
30

die Waschbluse
„ den wollenen Morgenrock
„ den Waschmorgearock . .
„ da « garnierte wollene Kleid
„ den Kleiderrock . . .

übersteigt.
3 . Fertige Mädchenoberkleidung für da» stz

pflichtige Alter und fertige Kinderoberkleidunz , ,,
da » Allr  bi « zu 6 Jahren , sofern der fllcttibiftÄun
delrprei»
für den Mantel . .

„ da « wollene Kleid
„ da » Waschkleid

übersteigt . M et
4 . Die nach Maß anzufertigende , in Na«, tzer

1, 3 und 3 aufgeführte Herren -, Damen -, Milch Kim
und Kinderoberkleidung , die beiden letztere» 16lai
da » unter Nummer 3 genannte Alter , sofer»! »tooi
unter Nummer 1, 2 und 3 angegebenen P» k. :
grenzen überschritten werden.

Die Bestimmungen de« vorstehenden Berj» kenn
niffe« 8 für wollene Oberkleidung gelten aujj kro»
Oberkleidung au » Stoffen , die au » MischiH tftdt
von Wolle mit anderen Spinnstoffen , inrb -sM ;it
mit Baumwolle hergestellt find . teile

In Fällen , in denen Rabatt auf die P Äron
gewährt wird , sind die Preise nach Abzug! itätt
Rabatt » maßgebend . ip

8 4 m
An Schneider , Schneiderinnen und Mr

gewerbetreibende (Hausierer , Marktreisende , JflraM

abtt»

da«

Handelsreisende ) dürfen Waren , die sie für
eigenen Namen erwerben , um sie verarbeitrt
unverarbeitet weiter zu veräußern , ohne Bez
geliefert werden ; Lieferungen an sie find
Beschränkung de» 8 7 Abs . 1 der Bekannt!
über die Regelung des Verkehrs mit Web-,
und Strickwaren für die bürgerliche Be
vom 10 . Juni 1916 unterworfen

Sie haben ein Einkaufsbuch einzurichte»,
sam auszubewahren und während ihre » G>
betriebe « ständig bei sich zu führen , in
Verkäufer die an die Schneider , Schneil
oder Wandergewerbetreibcnden abzugebenden
soweit sie der Bezugsscheinregelung unter!
sind , unter Angabe von Siückzahl , Maß,
und Verkaufstag einzutragen hat . Dem Vc
ist verboten , vor Eintragung in da » Emkaiiß
die Ware an die Schneider , Schneiderinne»
Wandergewerbetreibenden auszuhändigen.

Da » Einkaufsbuch ist den mit der Neben
der Vorschriften in 8 H der Bekam
vom 10 Juni 1916 betrauten Behörde»
Personen jederzeit auf Verlangen vorzulege»
auszuhändigen.

Die Schneider , Schneiderinnen und
gewerbetreibenden dürfen bezu,r«scheinpfllch>ige
nur gegen Bezugsschein an die Verbrauch«
äußern . Da » Einkaufsbuch dient zur Ueben
dieser Verpflichtung.

Die ReichtbekleidungSstelle und nach
näheren Anweisungen die amtlichen Handel »' ,
werk»- und Gewerbevertretungen könne.«
nahmen von der Bestimmung de» Abhtz 3
Paragraphen zulaffen.

8 5
Zuwiderhandlungen gegen di » Vorschrift«

88 2 bi» 4 dieser Bekanntmachung werde» '
8 20 Nummer 1 der Bekanntmachung üb«
Regelung de» Verkehr » mH Web -. Wirk'
Strickwaren für die bürgerliche Bevölkert
10 . Juni 1916 bestraft . Auch kann na4i
letzterer Bekanntmachung bie zuständige
die betreffenden Betriebe schließen beziehe»»^
Fortsetzung de» betreffenden Wandergewerbe»
sagen.

L.
>de

W

3B»»I

8 6
Diese Bekanntmachung tritt sofort i»

Gegenstände, die bisher bezugsscheinfrei wcire^
durch diese Bekanntmachung bezug«sch«E
werden, dürfen noch bi» zum 30 . Novewbh
ohne Bezugsschein an die P erbraucher au»8
werden, wenn sie auf Grund einer Beste!



tB- erS bereits am 31. Oktober 1916 in
,genommen waren,
irlin, den 31. Oktober 1916.

Der Stellvertreter de« Reichskanzlers.
Dr. Helfferich.

Bekanntmachung.
|jtr 6. Kriegslehrgang über Obstbau für

lisitzer findet in der Zeit vom 13.— 18.
ber 1916 an der Kgl. Lehranstalt für

h Obst- und Garienbau zu Geisenheim a.
M.
In Unterrichtsplan ist folgender:
Wag, den 13. November: 9— Io Vortrag:

^eidung» Obstbau im Hausgarten. Da» Pflanzen der
!r KleiiiWiWt. 10—11 : Bau und Leben der Obst-

it. 11—12 Allg. Maßnahmen zur Ge-
75 N, «Haltung der Obstbäume.
50 , Dienstag, den 14. November: 9—10 Vortrag:
30 , Wrzelpflege der Obstbäume. 10—11 : Das

Men der Obstbäume. 11—12 : Die Wurzel¬
in 9hot, iger der Obstbäume.
i-, Mich stittwoch, den 15. November: 9—10 Vortrag:
etzterea OStammpflege der Obstbäume. 10—11 : Die

fosmntMgänge in den Siammorganen der Obst-
enen Pchi. 11—12 : Die Stammschädiger der Obst.
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xnerStag, den 16. November: 9—10 Vortrag:
l -rmenpflege der Obstbäume. 10 —11 : Die

tligkeit der Blätter. 11 —12 : Die Blatt-
Mder Obstbäume.
fieilag, den 17. November: 9—10 Vortrag:
'»nenpflege der Obstbäume. 10—11 : Die
lätigleit’ber Blätter. 11— 12 : Die Blüten«

der Obstbäume.
«»lag, den 18. November: 9—10 Bortrag:
ingung der Obstbäume. 10— 11 : Blüte
acht und ihre Beziehungen zu den übrigen

N de« Baume«. 11—12 : Die Frucht-
der Obstbäume. An den Nachmittagen

!en5 Tage: Praktische Uebungen in den
gen der Anstalt,
diesem Lehrgänge können Männer und

>unentgeltlich teilnehmen. Anm Ivungen find
lischst an die Direktion der Lehranstalt zu
uma. Rh. einzureichen.

jW mtlicher  keil.
ver Krieg.

^. roße« Hauptquartier, 6. Novbr.
östlicher Kriegsschauplatz:
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.

^der Dauerschlacht an der Somme war der
“■ber wiederum ein Großkampftag erster

Engländer und Franzosen haben mit
»tenden Kräften und unter Einsatz der

'8'llerkraft ihrer Artillerie einen gewaltigen
^«gen die Front der Armee de« General«

geführt. Die unter den Befehlen der
Frhr. Marschall, v. Deimling und v.

iiehenden Truppen verschiedener deutscher
haben unerschütterlich standgehalten und

eine schwere Niederlage bereitet. Teile
Bürger Korp«, de« sächstschen und badener
^*> Berliner und Hanseaten, sowie das
^Infanterie-Regiment haben fich besonder«
***.’ Auf der ganzen 20 Kilom ter breiten
»nt von Le Sar » bi« BouchaveSne« haben

»ten Gegner größle blutige Verluste
abgesehen von einem örtlichen Gewinn

»che von St . Pierre Vaast-Walde«, nicht»
Wo sonst der Feind bi« in unsere Linien

- konnte, wurde er sofort wieder hinau«-
®ud ließ 10 Offiziere, 310 Mann und

1w unser Hand. Nordöstlich von Le Dar«
schein über 70 Gefangene und 11

3 '®%« erbeutet.
3 ^on, wurde der Angriff einer schwachen

Abteilung abgeschlagen.
Heeresgruppe Kronprinz.

KJ 11* Maas im Abschnitt Hardeaumont
^chErie- und Handgranatenkämpfe.
k  M Kriegsschauplatz:

deneralfeldmarschall» Prinz Leopold
von Bayern.

®tsentljchen Ereigniffe.

Front de« General« der Kavallerie Erherzog Karl.
Die Kämpfe im Toelgyer-Abschnitt, sowie

zwischen der Altichanz- und Bodza-Paß-Straße
dauerten ohne wesentliche Aenderung der Lage an.
Südwestlich von Predeal nahmen wir die Höhe
La Omu und machten südöstlich de« Roten Turm-
Paffe« weitere Fortschritte. Beiderseits der
Szurduk-Paß-Straße wurden rumänische Angriffe
abgeschlagen. Wir nahmen an der Südfront über
450 Mann gefangen.

vallau-Krirgsschauplatz:
Nicht» Neue«.

Der Erste Generalquartiermeister
Ludendorff.

WTB Große « Hauptquartier,  7 . Novbr.
(Amtlich).

Westlicher Kriegsschauplatz-
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.

Trotz der deutlich erkennbaren Absicht der Eng.
länder, ih e Angriffe gestern fortzufetzeu, gelang
es ihnen nur östlich von Eaucourt l' Abbaye, die
Infanterie zum Verlaffen der Gräben zu bringen;
sie wurden iofort zur Umkehr gezwungen. Die
englischen Verluste an Toten vom 5. November
stellen sich besonder« bä den australischen Divisionen
al« sehr bedeutend heraus.

Auch die französischen Angriffe über da« mit
Gefallenen bedeckte Gelände sind nur in beschränktem
Umfange zur Wiederholung gekommen. Sie er¬
folgten zwischen Lesbocufs und Rancourt abend«
und nacht« und brachen meist schon in unserem
Feuer zusammen.

Ein deutsche« Fliegergeschwadersetzte durch
nächtlichen Bombenangriffeda« große Munitionslager
von Carisy (an der Somme südwestlich von Bray)
in Brand die lang andauernden nächtliten Deto¬
nationen waren bi« nach St . Quentin fühlbar.

Heeresgruppe Kronprinz.
Feuer französischer, im Südteil von Reim«

stehender Batterien auf Ortschaften hinter unserer
Front wurde von uns erwilert und zur Vergeltung
die Stadt Rnm» beschossen.

Im Maa«gebiet keine besonderen Ereigniffe.
Orstlicher Kriegsschauplatz-

Heeresgruppe der GeneralfeldmarschallsPrinzen
Leopold von Bayern.

Die russische Artillerie entfaltete zwischen
Dünaburg und dem Narocz-See eine über da«
gewöhnliche Maß hinausgehende Tätigkeit. Schwache
feindliche Angriffe nordöstlich von Goduzischki und
südlich der Moskauer Straße wurden leicht abge¬
wiesen. Nordöstlich von Werchy nahmen wir ohne
eigene Verluste einen kleinen russischen Brückenkopf
auf dem linken Stochodufer und brachten eine An-
zahl Gefangene ein.
Front des General« der Kavallerie Erzherzog Karl.

Im Toelgyer-Abschnitt gewannen die Russen
nach mehrfachen vergeblichen Angriffen schließlich
an einzelnen Stellen Gelände.

Westlich der Bodza-Paßstraße nahmem wir am
Sirin verlorene Linien im Sturm zurück. —
Im Abschnitt von Campulung heftiger Artillerie¬
kampf. Westlich des Targului-Tale« unternahmen
die Rumänen im Laufe der Nacht sechs vergebliche
Gegenangriffe. — Südöstlich de» Roten. Turm-
Paffe« schritt in der Gegend von Spini unser
Angriff günstig vorwärt,; der Feind ließ zehn(10)
Offiziere, eintausend(1000) Mann gefangen in
unserer Hand. Auch südlich de» Vulkan-Paffe«
machten wir Fortschritte.

valkau'Kriegsschauplatz:
Die Lage ist an beiden Fronten im allgemeinen

unverändert.
Der Erste Generalquartiermeister

Ludendorff.

Lokale und provinzielle Nachrichten.
* Ufinge « , 8. Nov. Bei der in der am 28.

Oktober stattgefundenen Sitzung de« Kreistage«
erfolgten Neuwahl von zwei Mitgliedern zum
Kommunallandtag der Regierungs-Bezirk« Wiesbaden
wurde gewählt an Stelle der eine Wiederwahl ab¬
lehnenden Herrn Bürgermeisters A. Philipps zu
Usingen Herr Landratv. Bezold;  wiedergewählt
wurde da» seitherige Mitglied Herr Bürgermeister
Schneider  zu Steinfischbach.

Vermischte Nachrichten.i -
e WTB Dessau,  5 Nov. Gestern Mittag
. gegen 1 Uhr flogen da» Maschinenbau« und da«
- Reinigungshau« der Garanstalt iu die Luft. Der
. Dampfkeflel der Anstalt flog auf und nahm da«
: Reinigungsbaus mit den großen Retorten mit.
: Sämtliche Dächer auf dem Grundstück der GaS-
: anstalt wurden abgedeckt und die Wände eingedrückt.

Das Feuer wurde durch die schnell herb-igeeilte
Feuerwehr gelöscht. In der Stadt wurden Hunderte
von Spiegelscheiben eingedrückt. Ueberall waren
die Straßen wie mit Glas besät. Ein Verlust
an Menschenleben- ist nicht zu beklagen. Zwei
Personen wurden leicht verletzt. Da» nahe der
Gasanstalt liegende Garnisonlazarett wurde sofort
geräumt. Der Betrieb ist gestört, die Stadt ohne
Licht. Ueber die Entstehungsursache ist noch nicht«
bekannt.

Haag,  7 . Novbr. Wie der „Hertogrn-
bosche Courant" mitteilt, ist bei einem Zimmer¬
brand im Landhause der Familie Zuiderhut bei
Maastricht ein Bild Rembrandt« „Die Rache de«
Eugelr" zugrunde gegangen.

Letzte Nachrichten.
WTB Großes Hauptquartier,  8 . Nov

(Amtlich).
Westlicher Kriegsschauplatz:

Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht
Nördlich der Somme ging tagsüber die Ge-

fechistätigkeit über mäßige Grenzen nicht hinaus.?
Nächtliche englische Angriffe zwischen Le Sar«

und Gueudecourt scheiterten in unserem Feuer.
Südlich der Somme griffen die Franzosen

beiderseits von Ablaincourt an. Unsere in den
Südteil von Ablaincourt vorgeschobenen Abteilungen
wurden zurückgedrängt. Da« Do,f Preffoire ging
verloren. Auf dem Nordflügel de« Angriffe« wurde
der Feind zurückgeschlagen.

Heeresgruppe Kronprinz.
Lebhafte Artilleriekämpfe im Maasgebiet.

Orstlicher Kriegsschauplatz:
Front de« Generalfeldmarschall» Prinz Leopold von

Bayern.
Nicht« Neue«.

Front des Generals der Kavallerie Erzherzog Karl.
__ Der Toelqyes-Abschnitt war auch gestern der
Schauplatz lebhafter Kämpfe. Der Gegner errang
weitere kleine Vorteile. Vorwärt» de» Bodza-
Paffe« find den Rumänen in den letzten Tagen
gewonnene Teile unserer Höhenstellungen wieder
entriffen; am Tatar Hava«.Paß find feindliche
Angriffe abgeschlagen. — Der Erfolg in der Gegend
von Spini konnte weiter ausgenutzt werden. Die
Gefangenenzahl erhöht fich.

Ballaa-Krirgsschauplatz:
Heeresgruppe de« Generalfeldmarschall«

von Mackensen.
Keine besonderen Ereigniffe.

Mazedonische Front.
Feindliche Angriffe im Cernabogen blieben er¬

folglos.
Rege Artillerietätigkeit an der Belastca- und

Strumafront.
Der Erste Generalquartiermeister

Ludendorff.
WTB Amsterdam,  8 . Nov. Da» Reuter-

sche Büro meldet aus NewDork: Der demokra¬
tische (republikanische?) Präsidentschaftskandidat
Hughe« hat in dem Staate New-Dort, der für den
Wahlausfall al» wesentlich betrachtet wird, gesiegt.

WTB Amsterdam,  8 . November. Reuter
meldet au« New-Aork: Hughe« ist gewählt.

Tüchtige

Dreher, Schlosser
und

Hilfsarbeiter
bei gutem Lohn für dauernde Beschäftigung gesucht.

Harlpapierwarenfabrik Hohemark
G. m. b. H. StzULA

i) Hohemark — Oberursel.



Du ruhest nun in stillem Frieden,
Den unser Herz im Tod noch liebt.
Ach viel zu früh von uns geschieden

Hat tief die Trennung un« betrübt.
Doch lag es in des Höchsten Plan;
Was Gott tut, da» ist wohlgetan.

Tieferschüttert erhielten wir die traurige Nachricht, daß unser unvergeßlicher
guter Sohn, unser geliebter Bruder und Schwager

Gefreiter Otto I) 0 fmaNN
3nbaber des Eisernen Kreuzes,

bei der 3. fflascb.-6ew .-Kotnp. Jnf.-Reg. 64,

am 13. Oktober infolge eine» Bauchschusses, im blühenden Alter von 31 Jahren , im
Feldlazarett gestorben ist.

In tiefem Schmerz:

Die trauernden Eltern^ und Geschwister.
Familie VKil . yokrnann . K

ix-'
Die Trauerfeier findet Sonntag, den 12.  d . Mt '».,^vormittag«^10 Uhr

intzder Kirche zu Altweilnau"statt.
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| Q Völlig neubearbeitet erfdieint in vierter Auflage: o |

Brehms Ticrkbem
n-wm

&•• ■ ' Uatcr Mitarbeit hervorragender Zoologen herousgegehen vonI Professor Vr . Otto zur 5trallen
!. JÄ I Mtt etwa MOO JftWdMgcn hm Tot and aaf mctir ab 900 Tafeln in «arbcndruck,

0  Atzung and HotefdwHt Umk 19 Karten

13 Bände in Halbleder gebunden zu je 12 Mark

\
| Vertag des Bibliographischen Tnftitut * ln Leipzig und Wien j

□Bli tzer
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Diegegebene
Kraftmaschine
für HandwerK,
Landwirtschaft
u.Kleingewerbe

Billig in Anschaffungu.Betrieb
Gasmotoren-Fabrik Deutz,

it ■ Zweigniederlassung: Frankfurta.M., Taunüsstr. 47.

3 guterhallene
Feister mit Filter nid Läden,

sowie1 Kesselmantel
zu verkaufen. 2) L . Becker , Usingen.

Milige Schneider
sofort gesucht. 2)

W. Ruß, Usingen.

Bringt enerGold zur Beichsbankl

Bekanntmachungen
en.der Stadt Usingen

Diejenigen Einwohner hiesiger Stadt, «
im Besitze eine» Wandergewerbescheine« find
Handel mit Butter innerhalb de» Kreis« yj
betreiben, wollen sich bi« zum 10. d.
dem Bürgermeisteramt melden.

E» ist un« wieder Sohlenleder zur Berti
an die ärmere Bevölkerung überwiesen tootbe

Anmeldungen sind am 9. November zu m
Diejenigen Leute, welche bei der letzten Berte
berücksichtigt worden sind, kommen nicht in F

Ufingen, den7. November 1918.
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Der Magistr«»rt

Meißklllllt««dMich
ml
,3>

zu verkaufen
*) Joh. PH. Moses 2», Heinzenbisx,

IBieblingsblatt
bet beutfd/en  Jöi

Qllit dem $8 eibin 1t
,3) ie QVelt der ‘Jrotf 1 i

wodjentlid) 25
dtttef/ den B̂ud/danbel

-) und die GJJolt 9  |

Höher nid junge
sind jederzeit bei mir billigstiul

2) Kaspar H«
Amtlicher

Taschen-
Fahrpli
- Preis 20 Psg. -

Plakat-Fahrp]
- Preis 10 Psg. -

Kreisblatt'Dnckerei Dsil
«-»»«irljchaitlichk

Teilun ashalber  eine in den ersten
junge Kuh

zu verkaufen. 3) Karl

Leichtes Einlegschwei¬
lauf Zucht geeignet), zu verkaufen. .

Karl Schwarz,

Zwei Rinder
zu verkaufen
*) Adolf Dannewitz, S'E
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